
Deutscher Bundestag  Drucksache  17/6660
 17. Wahlperiode  25. 07. 2011
 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Katrin Kunert, Dr. Lukrezia Jochimsen,
 Dr. Petra Sitte,  weiterer Abgeordneter  und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/6522 –

 Angemessene Entschädigung für Einrichtungen infolge der Umstellung
 der Frequenzen

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Ab  diesem  Jahr  werden  zahlreiche  drahtlose  Mikrofone  auf  den  bisherigen
 Funkfrequenzen  nicht  mehr  nutzbar  sein,  da  die  Bundesnetzagentur  diese
 Funkfrequenzen  an  Mobilfunkbetreiber  versteigert  hat.  Die  Freigabe  und  Ver-
 steigerung  des  Frequenzbereichs  790  bis  863  MHz  (800-MHz-Band)  zeitigt
 negative  Folgen  für  die  zuvor  durch  Allgemeinzuteilungen  der  Bundesnetz-
 agentur  zugesicherten  Nutzungsbedingungen  für  drahtlose  Mikrofonanlagen,
 wie  sie  bei  Film-,  Fernseh-  und  Theaterproduktionen,  aber  auch  bei  Konzert-
 veranstaltungen,  Tagungen,  Kongressen  und  in  Kirchen  zum  Einsatz  kom-
 men.  Die  Nach-  und  Umrüstungskosten  belaufen  sich  nach  Schätzungen  von
 Experten  auf  1  bis  3  Mrd.  Euro,  der  Bundesrat  schätzt  die  Kosten  auf
 mindestens  700  Mio.  Euro.  Bisher  sind  70  Mio.  Euro  im  Bundeshaushalt  für
 das  Jahr  2011  und  57  Mio.  Euro  in  die  mittelfristige  Finanzplanung  einge-
 stellt.  Angesichts  des  für  diese  Frequenzen  erzielten  Versteigerungserlöses
 von  ca.  4,38  Mrd.  Euro  hält  der  Bundesrat  diese  Summe  nicht  für  angemessen.

 Die  Bundeshaushaltsmittel  für  2011  sind  mit  einem  Sperrvermerk  versehen.
 Eine  Entsperrung  der  Bundeshaushaltsmittel  erfolgt  erst  nach  Vorlage  einer
 „Richtlinie  über  die  Gewährung  von  Billigkeitsleistungen  des  Bundes  an
 Sekundärnutzer  wegen  anrechenbarer  störungsbedingter  Umstellungskosten
 aus  der  Umwidmung  von  Frequenzen  im  Bereich  790  bis  862  MHz  (RL-Bill-
 StörKo)“.  Am  25.  Mai  2011  wurde  der  durch  das  Bundesministerium  für
 Wirtschaft  und  Technologie  (BMWi)  vorgelegte  Entwurf  einer  Billigungs-
 richtlinie  durch  den  Haushaltsausschuss  des  Deutschen  Bundestages  als  unzu-
 reichend  bewertet.  Das  vom  BMWi  vorgestellte  Verfahren  wurde  nicht  als  an-
 gemessene  Entschädigung  anerkannt.  Die  Bundeshaushaltsmittel  wurden
 nicht  entsperrt.  Es  besteht  dringender  Handlungsbedarf,  da  sich  bereits  in  die-
 sem  Sommer  die  eingeleitete  Umstellung  der  Frequenzen  auf  die  Freilichtbüh-
 nen,  Kinos,  Theater  und  weitere  kulturelle  Einrichtungen  auswirkt.  Eine  wei-
 tere  Verzögerung  der  Bereitstellung  der  dringend  benötigten  Mittel  ist  für  die
 betroffenen Einrichtungen existenzgefährdend.
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Wirtschaft  und  Technologie  vom
 21.  Juli 2011 übermittelt.
 Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.
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1.  Welche  Konsequenzen  hat  das  BMWi  aus  der  Kritik  des  Haushaltsaus-
 schusses  des  Deutschen  Bundestages  an  dem  Entwurf  einer  „Richtlinie
 über  die  Gewährung  von  Billigkeitsleistungen  des  Bundes  an  Sekundärnut-
 zer  wegen  anrechenbarer  störungsbedingter  Umstellungskosten  aus  der
 Umwidmung  von  Frequenzen  im  Bereich  790  bis  862  MHz  (RL-Bill-
 StörKo)“ gezogen?

 Welche  konkreten  Nachbesserungen  wird  das  BMWi  vornehmen,  und
 wann wird das BMWi einen neuen Entwurf vorlegen?

 Das  Bundesministerium  für  Wirtschaft  und  Technologie  (BMWi)  folgt  in  Ab-
 stimmung  mit  dem  Bundesministerium  der  Finanzen  (BMF)  dem  Wunsch  des
 Haushaltausschusses  des  Deutschen  Bundestages  unter  Beachtung  der  erforder-
 lichen  Haushaltskonsolidierung  zu  prüfen,  inwieweit  nichtkommerzielle  Nutzer
 (kulturelle  und  kirchliche  Einrichtungen)  besser  gestellt  werden  können  als  ge-
 werbliche Nutzer.

 2.  Treffen  Aussagen  zu,  dass  in  dem  ersten  Entwurf  der  Billigungsrichtlinie
 des  BMWi  für  Amateurtheaterbühnen  eine  Entschädigung  für  notwendige
 Umrüstungen  aufgrund  der  Frequenzumstellungen  nicht  vorgesehen  war
 bzw.  diese  in  der  Praxis  als  nicht  anspruchsberechtigt  ausgeschlossen  hätte,
 und wenn nein, warum nicht?

 Die  Berechtigung,  einen  entsprechenden  Antrag  zu  stellen,  leitet  sich  für  diese
 wie  auch  alle  anderen  Nutzergruppen  ausschließlich  aus  der  Erfüllung  der  im
 Entwurf aufgezeigten Kriterien ab.

 3.  Wie  erklärt  sich  die  Bundesregierung  die  große  Abweichung  zwischen  den
 im  Bundeshaushalt  2011  eingestellten  70  Mio.  Euro  bzw.  den  in  der  mittel-
 fristigen  Finanzplanung  vorgesehenen  57  Mio.  Euro  gegenüber  den  von
 den  Ländern  und  Verbänden  geforderten  mindestens  700  Mio.  Euro  für  die
 Entschädigung?

 Den  von  den  Ländern  vorgetragenen  Forderungen  liegen  andere  Annahmen
 über Anschaffungs- und Nutzungszeiten zugrunde.

 4.  Aus  welchen  Gründen  wurden  nach  der  ursprünglichen  Billigungsricht-
 linie  lediglich  Mikrofonanlagen  erfasst,  die  nach  dem  1.  Januar  2006  ange-
 schafft  wurden,  und  beabsichtigt  die  Bundesregierung  die  Beibehaltung
 dieser  Regelung?

 Die  eine  Nutzung  der  Funkanlagen  ermöglichende  „Allgemeinzuteilung  von
 Frequenzen  für  drahtlose  Mikrofone  für  professionelle  Nutzungen  in  den
 Frequenzbereichen  790–814  Megahertz  und  838–862  Megahertz“  (Vfg.  91/
 2005)  trat  mit  Wirkung  vom  1.  Januar  2006  in  Kraft.  Aus  rechtlichen  Gründen
 ist deshalb keine andere Regelung möglich.

 5.  Wie  viele  Funkgeräteeinheiten  werden  nach  Kenntnis  oder  Abschätzung
 der  Bundesregierung  von  den  in  der  Billigungsrichtlinie  vorgesehenen  Be-
 stimmungen  einer  Nutzungsdauer  von  höchstens  fünf  Jahren  ab  dem  An-
 schaffungsjahr  erfasst,  und  wie  viele  fallen  durch  das  Raster,  weil  sie  vor
 dem  Stichtag  1.  Januar  2006  angeschafft  wurden,  aber  weiterhin  in  Betrieb
 sind?

 Vor  dem  1.  Januar  2006  angeschaffte  Funkgeräte  unterlagen  anderen  Nutzungs-
 bestimmungen  (siehe  auch  Antwort  zu  Frage  4)  und  sind  nicht  Gegenstand  der
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Billigkeitsrichtlinie.  Eine  genaue  Übersicht  über  die  betroffenen  Geräte  liegt
 der  Bundesregierung  nicht  vor,  da  keine  diesbezüglichen  Statistiken  existieren.

 6.  Wie  steht  die  Bundesregierung  zur  Forderung,  die  Gespräche  mit  den  Län-
 dern  fortzusetzen  und  kurzfristig  eine  angemessene  Entschädigungslösung
 mindestens  in  Höhe  der  von  den  Ländern  geforderten  700  Mio.  Euro  her-
 beizuführen?

 Die  Gespräche  endeten  Ende  2010  ergebnislos;  für  eine  erneute  Aufnahme  lie-
 gen  der  Bundesregierung  keine  entsprechenden  Anforderungen  der  Länder  vor.

 7.  Ist  der  Bundesregierung  das  aktuelle  Beispiel  der  Stadt  Bad  Hersfeld  be-
 kannt,  wonach  durchaus  Kosten  von  4  000  Euro  pro  Mikrofonstrecke
 gegenüber  von  den  Bundesländern  bislang  veranschlagten  2  500  Euro  als
 Ersatzinvestitionen einzuplanen sind?

 Wenn  ja,  wie  bewertet  die  Bundesregierung  einen  derartigen  Anstieg  der
 Ersatzinvestitionen  um  160  Prozent  vor  dem  Hintergrund  der  angespann-
 ten bis kritischen Finanzlage kultureller Einrichtungen in Deutschland?

 Das  Beispiel  ist  der  Bundesregierung  nicht  bekannt.  Die  Bundesregierung  wird
 sich  im  Rahmen  der  verfügbaren  Mittel  an  den  Empfehlungen  des  Haushalts-
 ausschusses  des  Deutschen  Bundestages  für  eine  Billigkeitsrichtlinie  orientie-
 ren.

 8.  Ist  der  Bundesregierung  bekannt,  dass  sich  bereits  in  diesem  Sommer  die
 eingeleitete  Umstellung  der  Frequenzen  auf  Freilichtbühnen  auswirkt,  da
 die  bisherigen  Anlagen  bereits  jetzt  von  starken  Tonstörungen  betroffen
 sind, und dass Bühnen um ihre Existenz fürchten müssen?

 Wenn  ja,  warum  trägt  das  BMWi  dem  nicht  Rechnung  und  schafft  Voraus-
 setzungen für eine schnelle Freigabe der Bundeshaushaltsmittel?

 Die  vorgesehenen  Billigkeitsleistungen  beziehen  sich  ausschließlich  auf  den
 geminderten  Wert  der  Altanlagen  und  sind  nicht  mit  den  Kosten  einer  Neuan-
 schaffung  in  Bezug  zu  setzen.  Die  Bundesregierung  kommuniziert  der  Branche
 seit  Beginn  der  Umstellung  diese  Tatsache  und  verweist  mit  Blick  auf  mögliche
 Störungen  auf  entspr.  Lösungen,  z.  B.  Frequenzwechsel,  Neuanschaffung.  Die
 Bundesregierung  erkennt  an,  dass  davon  eine  Vielzahl  der  Anwender  bereits
 Gebrauch  gemacht  hat  und  damit  wesentlich  zur  Vermeidung  von  Störsituatio-
 nen beiträgt.

 9.  Hat  das  BMWi  Verbände  und  Institutionen  aus  der  Kulturwirtschaft  und
 Veranstalterbranche  in  die  Erarbeitung  der  Billigungsrichtlinie  einbezo-
 gen?

 Wenn ja, welche?

 Wenn nein, warum nicht?

 In  die  Erarbeitung  des  Entwurfs  einer  Billigkeitsrichtlinie  hat  das  BMWi  neben
 den  betroffenen  Ressorts  die  Länder  sowie  relevante  Gremien  und  Verbände,
 soweit  bekannt,  einbezogen  und  deren  Anregungen  soweit  möglich  berücksich-
 tigt.  Dazu  zählen  u.  a.  der  Wirtschaftsdachverband  APWPT  (Association  of
 Professional  Wireless  Production  Technology),  die  Bundesvereinigung  kom-
 munaler  Spitzenverbände,  verschiedene  Kultur-  und  Theatereinrichtungen,  u.  a.
 Deutscher  Bühnenverein,  Bund  Deutscher  Freilichtbühnen,  Bund  Deutscher
 Amateurtheater, kirchliche Einrichtungen und weitere Institutionen.
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10.  Warum  ist  der  Bund  Deutscher  Amateurtheater,  der  2  400  Amateurthea-
 terbühnen  vertritt  und  mit  ca.  100  000  ehrenamtlich  aktiven  Bürgerinnen
 und  Bürgern  einer  der  größten  Theater-  und  Kulturverbände  Europas  ist,
 weder  im  Vorfeld  noch  in  die  Debatten  um  eine  angemessene  Entschädi-
 gung der Theater einbezogen worden?

 Der  Bund  Deutscher  Amateurtheater  bzw.  seine  Mitgliedsbühnen  sind  mehr-
 fach,  zuletzt  mit  Schreiben  vom  5.  April  2011,  über  die  Diskussion  mit  den
 Ländern  und  den  Fortgang  der  Arbeiten  am  Entwurf  einer  Billigkeitsrichtlinie
 informiert worden.

 11.  Welche  Einrichtungen  erhalten  nach  den  Plänen  der  Bundesregierung
 künftig eine Entschädigung?

 Welche Einrichtungen nicht, und warum nicht?

 Ab wann können Anträge gestellt werden?

 Es  ist  beabsichtigt,  den  Entwurf  einer  Richtlinie  dem  Haushaltsausschuss  des
 Deutschen  Bundestages  zeitnah  nach  der  Sommerpause  vorzulegen.  Anträge
 können  beim  Bundesamt  für  Wirtschaft  und  Ausfuhrkontrolle  (BAFA)  erst  dann
 gestellt  werden,  wenn  Zustimmung  zum  Entwurf  einer  Billigkeitsrichtlinie  und
 Entsperrung  der  Mittel  durch  den  Haushaltsausschuss  erfolgt  sind  und  des
 BAFA  entsprechend  das  Onlineantragsverfahren  fertiggestellt  hat.  Im  Übrigen
 wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.
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